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Beschlussvorlage 

 

Vorlage: BV/0645/2020 Datum: 08.09.2020 

Dezernat 2 

Verfasser: 50-Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales Az.: 501001 

Betreff: 

Abschluss einer 3. Änderungsvereinbarung zur Errichtung und Ausgestaltung einer 

gemeinsamen Einrichtung nach dem SGB II / neuer Standort Jobcenter Stadt Koblenz 

Gremienweg: 

18.12.2020 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

07.12.2020 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

27.10.2020 Sozialausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

 

Der Stadtrat stimmt dem Abschluss der beigefügten 3. Änderungsvereinbarung (Anlage 4) zwischen 

der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen und der Stadt Koblenz zur Errichtung und Ausgestaltung 

einer gemeinsamen Einrichtung nach dem SGB II zu. 

 

 

Begründung: 

 

Mit Stadtratsbeschluss vom 17.12.2010 wurde der Vereinbarung zwischen der Agentur für Arbeit 

Koblenz und der Stadt Koblenz über die Errichtung und Ausgestaltung einer gemeinsamen Einrich-

tung gemäß § 44b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) zugestimmt. Die am 18.01.2011 

unterzeichnete Vereinbarung ist als Anlage 1 beigefügt. 

 

Es wurde nach entsprechenden Stadtratsbeschlüssen eine erste Änderungsvereinbarung am 

25.05.2012 (Anlage 2) und eine zweite Änderungsvereinbarung am 23.11.2016 (Anlage 3) abge-

schlossen.  

 

Das Jobcenter Stadt Koblenz befindet sich derzeit in drei verschiedenen Gebäuden („Am Berg 1“, 

„Am Berg 5“, „Am Sender 5“), die angemietet wurden. Da zum 30.06.2021 erhebliche Risiken für 

eine weitere gesicherte Unterbringung des Jobcenters in den bisherigen Räumen bestehen und eine 

Zusammenführung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Standort zielführend ist, erfolgte 

eine neue Standortsuche.  

 

Der Sozialausschuss wurde in seiner Sitzung am 03.06.2020 durch den Geschäftsführer des Jobcen-

ters Stadt Koblenz, Herrn Manfred Stein, über den anstehenden Umzug des Jobcenters informiert. Ab 

01.07.2021 befindet sich der neue Standort für das Jobcenter Stadt Koblenz in der Carl-Löhr-Straße 

6, 56070 Koblenz. Die Trägerversammlung, die gemäß § 44c Abs. 2 Nr. 3 SGB II über die Änderung 

des Standortes entscheidet, hat dem zugestimmt. 
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Die formalen Rahmenbedingungen (flächentechnische Vorgaben und Mietkosten) werden nach den 

Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit eingehalten.   

 

Mit dem beigefügten Entwurf der 3. Änderungsvereinbarung wird die Vereinbarung vom 18.01.2011 

in der Fassung der 2. Änderungsvereinbarung vom 23.11.2016 zum 01.07.2021 angepasst.   

 

 

Anlagen: 

 

Anlage 1: Vereinbarung vom 18.01.2011 

Anlage 2: Änderungsvereinbarung vom 25.05.2012 

Anlage 3: 2. Änderungsvereinbarung vom 23.11.2016 

Anlage 4: Entwurf einer 3. Änderungsvereinbarung  

 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

Nein  
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